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Ihr Antrag nach den Informationszugangsgesetzen vom 09.07.2019

Sehr geehrter Herr Mayer,

auf Ihren o.g. Antrag ergeht nach 8 7 Abs. 1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) folgender

Bescheid

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei.

Begründung:

Mit Ihrem oben genannten Schreiben beantragten Sie die nachstehendeInformation:

. Eine Liste von Informationen, die zum Themenkomplex „Rohmilch“ bei Ihnen

vorliegen.

li.

Ihr Antrag ist abzulehnen.

Nach 8 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behör-

den des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. $ 2 Nr. 1 S. 11FG

definiert amtliche Informationenals jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, un-

abhängig von derArt ihrer Speicherung. Ein Anspruch besteht jedoch nur auf vorhandene
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amtliche Informationen. Eine amtliche Information im Sinne des $ 2 Nr. 1 IFG in Form einer

„Liste von Informationen zum Themenkomplex ‚Rohmilch“ existiert beim BfR abernicht.

Sie erhalten jedoch eine Auflistung von derzeit 148 Dokumenten,die beim BfR zum The-

menkomplex Rohmilch vorliegen, wenn sie auf der Internetseite www.bfr.bund.dein der

Suchmaske „Rohmilch“ eingeben. Zum Themenkomplex „Milch“ finden Sie dort sogar 570

Dokumente.

Gemäß 8 10 Abs. 1 S. 1 IFG werden Gebühren und Auslagenfür individuell zurechenbare

öffentliche Leistungen erhoben. Für ablehnende Ausgangsbescheide nach der Informations-

gebührenverordnung (IFGGebV) sind keine Auslagen und Gebühren vorgesehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben

werden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

 

Anhang: Verwendete Rechtsvorschriften:

IFG Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. IS. 2722), das

durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)

geändert wordenist.

IFGGebV Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBi. I S. 6), die durch

Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. 1 S. 3154) geän-

dert wordenist.

 


